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EINLEITUNG

Kurt Schwitters formulierte 1930 in einem Brief, was ihn zu seinen 
Merzbildern, einem Typus gemalter Collagen, antrieb, den er gegen 
Ende des Ersten Weltkriegs geschaffen hatte: »Kaputt war sowieso al-
les, und es galt, aus den Scherben Neues zu bauen.«1 Schwitters’ Col-
lagen aus den 1920er Jahren bestehen aus dem Alltagsmüll moderner 
Zeiten – alte Fahrkarten, Knöpfe, Zugfahrpläne, Busrouten, Zeitungs-
ausschnitte –, der zu gitterartigen Kompositionen aus abstrakten 
Formen, Farben und Linien zusammengesetzt wurde. Zu etwas völlig 
anderem umgeformt, vermitteln die arrangierten Fragmente in ge-
wissen Momenten starre Linien, die klar abgegrenzte Territorien tren-
nen, während sie in anderen Momenten zeigen, wie diese Gebiete sich 
überlappen und verschmelzen.

Wie so viele der in diesem Buch erwähnten Personen wurde auch 
Schwitters durch die politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts 
staatenlos. In seinem Fall bedeutete das, dass er die Sicherheit seiner 
deutschen Staatsbürgerschaft verlor, als er 1937 aus dem nationalso
zialistischen Deutschland flüchtete und schließlich in Westlondon Zu-
flucht fand, allerdings erst, nachdem er als Angehöriger einer feind-
lichen Nation auf der Isle of Man interniert worden war. Schwitters’ 
Merzbilder aus den 1920er Jahren sind ein passender Ausgangspunkt 
für diese Studie zur Staatenlosigkeit – nicht in erster Linie wegen 
seiner Biografie, sondern weil seine Werke aus dieser Zeit eindrucks-
voll vermitteln, wie der Erste Weltkrieg die grundlegenden Konzepte 
erschütterte, die die damalige politische Wirklichkeit definierten. Es 
schien, als müsste die Weltkarte völlig neu gezeichnet werden. Die 
Merzbilder stammen aus dem Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg, 

	 1	 Schwitters, Das Literarische Werk, Bd. 5, S. 335  f.
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das in der ersten Hälfte dieses Buches rekonstruiert wird, einer Ära, 
in der Imperien zusammenbrachen und neue Staaten entstanden, in 
der Massen von Menschen, die durch ihren Ausschluss aus jeglichem 
politischen Gemeinwesen definiert waren, Einzug in die internatio-
nale Politik hielten und zum Gegenstand intensiver Debatten über die 
Grundlagen politischer Ordnung wurden.

Das Konzept der Staatenlosigkeit hängt unmittelbar mit einer 
Vielzahl von Fragen zur politischen Organisation der Menschheit 
zusammen. Es erinnert an heftige Konflikte darüber, wann und wie 
Gemeinschaften, die sich selbst regieren wollen, Anerkennung als un-
abhängige und autonome Akteure finden. Zudem verweist es auf die 
Not der mehr als siebzig Millionen Menschen, die gegenwärtig auf der 
ganzen Welt zwangsweise vertrieben werden. Bezogen auf die wach-
sende Zahl derjenigen, deren Länder unter den Wellen des Pazifiks 
versinken, offenbart »Staatenlosigkeit« die Grenzen der Definition, 
die das Völkerrecht für Eigenstaatlichkeit und politische Zugehörig-
keit zugrunde legt, da der Klimawandel die territoriale Grundlage der 
Souveränität zu verändern begonnen hat. Kurz gesagt ist Staatenlo-
sigkeit ein Konzept, das einige der destabilisierendsten Entwicklun-
gen moderner Politik umfasst.2

In seinem weitesten Sinne hat der Begriff diverse politische Impli-
kationen von enormer Sprengkraft, aber es sind die nach dem Zweiten 
Weltkrieg geschaffenen internationalen Übereinkommen, die definie-
ren, was Staatenlosigkeit bedeutet, und die die Grundregeln für ein 
Leben außerhalb staatlicher Grenzen und für das Bestreben um Zu-
gang zu ihnen festlegen. Diese Übereinkommen umreißen begrenzte 
Ausnahmen von der generellen Annahme, dass Staaten ein grundle-
gendes Recht besitzen zu bestimmen, wer als Staatsangehöriger zählt, 
und zu kontrollieren, wer ihre Grenzen überschreitet.3 Staaten legen 
wiederum die Grundlage der Staatsangehörigkeit auf zwei Arten ge-
setzlich fest: entweder nach Abstammung oder nach Geburt inner-

	 2	 McAdam, »Disappearing States, Statelessness, and the Boundaries of International 
Law«; Sykes, »Sinking States«.

	 3	 Länder, die das Übereinkommen von 1954 unterzeichnet haben, verpflichten sich, 
niemanden auszuweisen, der ansonsten kein anderes Land hat, in das er gehen 
könnte. Zusammen mit dem Übereinkommen von 1961 etabliert diese Konvention 
die besonderen Verpflichtungen der Unterzeichnerstaaten gegenüber Staatenlosen. 
Siehe Kukathas, »Are Refugees Special«.
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halb eines bestimmten Territoriums oder einer Jurisdiktion. Zudem 
machen sie eine Einbürgerung von bestimmten Bedingungen abhän-
gig. Definiert in dem 1954 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen angenommenen Übereinkommen über die Rechtsstellung 
der Staatenlosen, gilt im engeren Sinne als staatenlos »eine Person, 
die kein Staat aufgrund seiner Gesetzgebung als Staatsangehörigen 
betrachtet«, was heutzutage heißt, dass sie nicht die primäre recht-
liche Zugehörigkeit besitzt, die eine förmliche Staatsangehörigkeit 
eines der 195 anerkannten Staaten der Welt definiert. Dagegen ist 
ein Flüchtling nach der Flüchtlingskonvention von 1951 eine Person, 
»die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, 
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugungen sich außerhalb 
des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen die-
ser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will«.4

Bis vor Kurzem wurde Staatenlosigkeit als vergleichsweise margi-
nales Problem behandelt, und erst in den letzten Jahren fand die The-
matik bei Juristinnen und Juristen, politischen Theoretikern und Theo-
retikerinnen sowie humanitären Organisationen größere Beachtung.5 
Die Politologin Judith Shklar hielt es in ihrem Buch über amerikani-
sche Staatsbürgerschaft 1991 für notwendig, ihre Leserschaft daran zu 
erinnern, dass die legale Zugehörigkeit zu einem Staat »nicht trivial« 
sei und »staatenlos zu sein, eines der schlimmsten politischen Schick-
sale ist, das jemanden in der modernen Welt ereilen kann«.6 Doch was 
heute als kleiner Teil der umfassenderen Krise massenhafter Heimat-
losigkeit und globaler Migration erscheint, hat eine Geschichte, die 
zeigt, wie die Ansichten über die legitimen Grenzen politischen Le-
bens ursprünglich zustande gekommen sind. Obwohl nicht alle Staa-
ten solche Übereinkommen unterzeichnet haben und nicht alle Un-
terzeichnerländer sich daran halten, haben die Konventionen, die die 

	 4	 UN-Generalversammlung, »Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge«, 
Genf, 28. Juli 1951; »Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen«, an-
genommen am 28. September 1954, in Kraft getreten am 6. Juni 1960.

	 5	 Belton, »The Neglected Non-Citizen: Statelessness and Liberal Political Theory«; 
Kingston, »A Forgotten Human Rights Crisis«; Foster  /  Lambert, »Statelessness as a 
Human Rights Issue«.

	 6	 Shklar, American Citizenship, S. 4.
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Bedingungen für internationale Inklusion und Exklusion festsetzen, 
entscheidend dazu beigetragen, die Welt in ihre politischen Bestand-
teile zu gliedern.

Zentrales Anliegen dieses Buches ist es daher, die Argumente zu 
rekonstruieren und zu verdeutlichen, die in den Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg letztendlich zu einem stabilen gemeinsamen 
Verständnis von Staatsbürgerschaft und Nichtstaatsbürgerschaft 
führten.7 Ich untersuche die Ursprünge des Rechtsrahmens, der die 
Beziehungen zwischen Staaten und ihren Staatsangehörigen regelt, 
und die Rolle, die Ideen, Argumente und ideologische Rechtferti-
gungen bei seiner Schaffung spielten. Es soll gezeigt werden, wie das 
Problem der Staatenlosigkeit Theorien zu Rechten, Souveränität, Völ-
kerrecht und kosmopolitischer Justiz prägte, Theorien, die entwickelt 
wurden, als die konzeptionellen und politischen Konturen der moder-
nen zwischenstaatlichen Ordnung vor dem Hintergrund einiger der 
gewalttätigsten und katastrophalsten Ereignisse der modernen Ge-
schichte erarbeitet wurden.

Historikerinnen und Historiker haben das Aufkommen der Staa-
tenlosigkeit als moderne Rechtskategorie meist als Folge des Triumphs 
des Nationalismus im 20. Jahrhundert und des Zusammenbruchs flie-
ßenderer Formen von politischer Identifikation und Schutz interpre-
tiert, die charakteristisch für expansive Imperien waren. Nach diesen 
Narrativen beanspruchten Staaten das Recht, im Namen des nationa-
len Zusammenhalts und häufig zur Verteidigung der Demokratie und 
der Volkssouveränität ihre Staatsgemeinschaft exklusiver zu definie-
ren, während der Aufstieg des Faschismus und der Gewalt gegen Min-
derheitengruppen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zu beispiellosen 
Flüchtlingsströmen führte. Die nahezu vierzigjährige Krise massen-
hafter Vertreibung, Verschleppung, Flucht und politischer Heimatlo-
sigkeit, ausgelöst durch zwei Weltkriege und das Ende von Imperien, 
gipfelten nach dieser Sicht in der Schaffung des modernen Völker-
rechtsrahmens, der diejenigen definiert, die auf die eine oder andere 
Weise von der Sicherheit der Staatsangehörigkeit ausgeschlossen sind. 

	 7	 Vergleiche hierzu einen ontologischen Ansatz zur Staatenlosigkeit oder die Vorstel-
lung, dass Kategorienbildung die Schaffung einer bestimmten Art von Person zur 
Folge hat. Siehe z. B. Hacking, Was heißt »soziale Konstruktion«. Zu Entstehung, Leben 
und Tod von Forschungsgegenständen wie »Erinnerung« oder »Ökonomie« siehe 
Daston, »Historical Epistemology«.
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Diese Geschichtsdarstellungen zeichnen die Entstehung moderner 
Rechts- und Governance-Systeme tendenziell von den anfänglichen 
Bemühungen des Völkerbundes, ausgewählten Flüchtlingsgruppen 
rechtlichen Schutz zu bieten, bis zur Schaffung universellerer Rechts-
rahmen durch dessen Nachfolger in der Nachkriegszeit, die Vereinten 
Nationen, nach. Sie beschreiben den Ausschluss von den Privilegien 
der Staatsangehörigkeit als die Schattenseite der Demokratie, der 
Souveränität und der nationalen Selbstbestimmung – Mängel, die in-
ternationale Organisationen und das Völkerrecht zu beheben versuch-
ten, indem sie Personen, die nicht den Schutz eines Staates genossen, 
Rechte zugestanden.8

Dieses Buch erzählt eine andere Geschichte, die stärker auf die 
Tatsache eingeht, dass die konzeptionelle, rechtliche und politische 
Architektur, die unsere moderne internationale Ordnung definiert, 
sich in den letzten Jahren als drängender Gegenstand historischer und 
theoretischer Untersuchungen herausgestellt hat. Wie Historikerin-
nen und Historiker gezeigt haben, wichen erst in den 1960er Jahren 
Alternativformen der politischen Organisation – Stadtstaaten, Fürs-
tentümer, Föderationen, Protektorate, Dominions, extraterritoriale 
Enklaven und komplexe Staatsgefüge – einer homogenisierteren po-
litischen Weltkarte. Historiker und politische Theoretikerinnen haben 
ebenfalls zu rekonstruieren begonnen, wie Vorstellungen von kollekti-
ver Selbstbestimmung, Souveränität, politischer Repräsentation und 
demokratischer Selbstregierung auf vielfältige Weise konzipiert wur-
den, die häufig mit größerer Integration in imperiale Gebilde verein-
bar waren. Die Wiederentdeckung solcher alternativen Sichtweisen 
kollektiven politischen Lebens erzeugt neuen Druck zu erklären, wie 
der moderne Staat nach dem Zweiten Weltkrieg zur dominanten po-
litischen Organisationsform wurde. Sie wirft zudem neue Fragen zur 
Rolle des Völkerrechts und internationaler Organisationen in der Ge-
staltung der modernen internationalen Ordnung auf, einer Ordnung, 
die auf der formalen Gleichheit von Staaten basiert, aber hartnäckig 
fortbestehende Hierarchien und Asymmetrien der Macht und Privile-
gien enthält. Mit anderen Worten, wenn wir erst einmal anerkennen, 
dass der postimperiale Alleinanspruch des Nationalstaats auf interna-

	 8	 Siehe z. B. Marrus, Die Unerwünschten; Skran, Refugees in Inter-War Europe; Torpey, The 
Invention of the Passport.
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tionale Legitimität ein wesentlich jüngeres Phänomen ist als bislang 
gedacht, sollten wir untersuchen, wie die internationalen Kategorien, 
die Nichtstaatsangehörigkeit definieren, dazu beigetragen haben, die 
Grenzen innerstaatlicher Ordnung festzulegen und zu legitimieren.9

Die Dynamik der Großmachtpolitik bestimmte die Nachkriegsre-
gelungen auf vielfältige Weise, das galt jedoch auch für Vorstellungen 
und Erwartungen zur zwischenstaatlichen Ordnung, und eben diese 
Vorstellungen möchte dieses Buch beleuchten. Um einen umfassenden 
Überblick über die wachsende Bedeutung der Staatenlosigkeit im inter-
nationalen Denken und in der internationalen Politik zu geben, unter-
suche ich die Geschichte der kritischen Reflexion über dieses Konzept 
aus zwei parallelen Perspektiven: zum einen aus der internationaler In-
stitutionen, die sich unmittelbar mit der Krise der Staatsangehörigkeit 
und der Souveränität befassten, und zum anderen aus der von Juris-
ten, die diese Krise mit weitreichenderen Debatten im rechtlichen und 
politischen Denken in Zusammenhang brachten. Um die wesentlichen 
konzeptionellen und argumentativen Begriffe und Bedingungen wie-
der in Erinnerung zu bringen, durchforste ich die Archive internatio-
naler Geschichte im Kontext theoretischerer Diskussionen über Recht 
und politische Ordnung und untersuche eine Vielzahl rechtlicher und 
literarischer Quellen, darunter Prozessakten und Romane. Eine solche 
Geschichte zu schreiben, bedeutet daher, internationale Rechtsquellen 
in den gleichen Rahmen einzubeziehen wie stärker kanonische Ver-
treter in der Geschichte des politischen und rechtlichen Denkens und 
ihre systematischen und kritischen Reflexionen zusammen mit tra-
ditionelleren Archivquellen der internationalen und diplomatischen 
Geschichte zu lesen. Beides zusammen bildet den intellektuellen und 
rechtlichen Kontext, in dem das Problem der Staatenlosigkeit konzi-
piert, debattiert und schließlich im Völkerrecht kodifiziert wurde.10

	 9	 Burbank  /  Cooper, Imperien der Weltgeschichte, S. 473  –  483; Judson, Habsburg: Geschichte 
eines Imperiums 1740  –  1918; Goswami, »Imaginary Futures and Colonial Internatio-
nalisms«; Pedersen, The Guardians; Mazower, No Enchanted Palace; Amrith, Crossing 
the Bay of Bengal; Getachew, Worldmaking after Empire. Zum historischen Aufkommen 
einer imaginierten Welt der Staaten siehe Armitage, Foundations of Modern Internatio-
nal Thought; Pitts, Boundaries of the International.

	 10	 Zur Geschichte der Nationalität und des Völkerrechts als im Grunde von unten nach 
oben wirkende soziorechtliche und administrative Phänomene vergleiche Hanley, 
Identifying with Nationality; Benton  /  Ford, Rage for Order.
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Die Nationalität wurde gemeinhin vor allem als rechtliche oder 
internationale Seite der Staatsbürgerschaft angesehen. Der Histori-
ker Patrick Weil formulierte es vor einigen Jahren so: »Die rechtliche 
Dimension der Staatsbürgerschaft spiegelt die formale Verbindung 
eines jeden Individuums zum Nationalstaat wider. Sie manifestiert 
sich in Pässen und nationalen Ausweisdokumenten, die etwa 99 Pro-
zent aller Menschen den offiziellen Status von Staatsbürgern verlei-
hen. Rechtliche Staatsbürgerschaft existiert unabhängig von einem 
individuellen Zugehörigkeitsgefühl oder dem Maß an Teilhabe an 
nationalen und patriotischen Institutionen.«11 Aber wie sollen wir die 
Geschichte der Nationalitätsidee als rechtliche oder formale Seite der 
Bürgerschaft verstehen? Es waren vor allem Gesellschaftstheoretiker, 
die im 20. Jahrhundert den umfassenderen Wandel im Rechtsden-
ken – häufig als »Entformalisierung« bezeichnet – aufgriffen, einen 
Wandel, in dem man von Annahmen über die rationalen Rechtsgrund-
lagen und über die Autonomie des Rechts von der Politik abwich.12 
Dieses Buch verknüpft Vorstellungen über Recht und das Schicksal 
der Rechtstaatlichkeit mit der Darstellung der Beziehung zwischen 
Individuen und Staaten. Ich untersuche, welche Auswirkungen ein 
umfassenderer Wandel des Rechtsbewusstseins auf Konzeptionen der 
Staatsangehörigkeit, Nichtstaatsangehörigkeit und die Bedeutung 
der Staatenlosigkeit für die internationale Politik hatte.

Die folgenden Kapitel schildern die Entwicklung der Debatten 
um die Bedeutung der Staatenlosigkeit von der ersten Phase länge-
rer Reflexionen in dem Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg bis zur 
Ausweitung der europäischen Flüchtlingskrise in den 1930er Jahren, 
die dann nach dem Zweiten Weltkrieg darin gipfelte, dass eine dauer-
hafte Regelung für die internationale Definition und den Schutz von 
Geflüchteten und Staatenlosen geschaffen wurde. Zusammen erzäh-
len sie eine Geschichte kritischen Denkens über Staatenlosigkeit, die 
selbst wiederum ein neues Verständnis vermittelt, wie eine auf hie
rarchischen Formen politischer Ordnung basierende Welt in eine Welt 
transformiert wurde, die auf der formalen Gleichheit von Staaten und 

	 11	 Weil, The Sovereign Citizen, S. 6.
	 12	 Siehe Neumann  /  Kirchheimer, The Rule of Law under Siege; Unger, Law in Modern So

ciety; Kennedy, »The Disenchantment of Logically Formal Legal Rationality«; Haber-
mas, »Recht und Moral«.
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Menschen beruhte. Indem dieses Buch die ideologischen Auseinan-
dersetzungen rekonstruiert, die dazu führten, dass die Staatsangehö-
rigkeit zur Grundlage von Rechten wurde, trägt es dazu bei, den Pro-
zess, durch den der nationale Territorialstaat sich als einzige legitime 
Organisationseinheit globaler Politik durchsetzte, und die Bedeutung, 
die dies für Menschen jenseits seiner Grenzen hatte, besser zu ver-
stehen. Da es einen entscheidenden Wandel dokumentiert, wie das 
Problem der Staatenlosigkeit vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in 
die Nachkriegszeit konzeptualisiert wurde, zeigt es, wie die nach 1945 
getroffene politische Regelung die konzeptionellen und rechtlichen 
Grenzen internationaler Politik prägte, mit denen wir bis heute leben.

Der Krieg, der 1914 begann, hatte globale Ausmaße und bezog Sol-
daten aus ganz Europa, Amerika und dem britischen und dem franzö-
sischen Weltreich ein. Zu Beginn des Konflikts gab es lediglich etwas 
mehr als fünfzig international anerkannte Staaten, die überwiegend in 
Europa und Nord- und Südamerika zu finden waren. Als er endete, la-
gen das Deutsche, das Habsburger, das Russische und das Osmanische 
Reich in Trümmern; Millionen Soldaten waren getötet worden oder 
trugen die brutalen Narben industrieller Artillerie oder Giftgasein-
sätze davon; und die Zukunft der formalen Imperien Großbritanniens, 
Frankreichs, Japans und der Vereinigten Staaten blieb Gegenstand von 
Großmachtdisputen und antikolonialer Politik. Ein revolutionäres poli-
tisches Regime, der Bolschewismus, errang die Kontrolle über das ehe-
malige Russische Reich, während die Sieger des Krieges die ehemaligen 
Gebiete des Osmanischen und des Deutschen Reiches verteilten und 
durch die Gründung des Völkerbundes die imperiale Politik transfor-
mierten. Zu den neuen Staaten, die auf die russische, osmanische und 
österreichisch-ungarische Monarchie folgten, gehörten Polen, Öster-
reich, Ungarn, die Tschechoslowakei, Jugoslawien, Bulgarien, Litauen, 
Lettland, Estland sowie die Griechische und die Türkische Republik.

Durch Revolution und Auflösung von Reichen blieben Millionen 
ohne die Sicherheit einer nationalen Identifikation zurück. Während 
des Ersten Weltkriegs begannen Staaten darauf zu bestehen, dass 
Migranten und Reisende Pässe bei sich trugen, wenn sie eine Grenze 
überqueren oder sich legal in einem Territorium aufhalten wollten. 
Eine Untergruppe strebte aktiv die Anerkennung als Personen ohne 
Nationalität an, um die negativen Folgen zu vermeiden, die eine Iden-
tifikation mit einer feindlichen Nation nach sich zog. Über eine Million 
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Emigranten strömten nach der Flucht vor der Russischen Revolution 
in das britisch verwaltete Ägypten sowie nach Konstantinopel, Prag, 
Wien, Berlin und Paris. Tausende weitere erklärten, staatenlos gewor-
den zu sein, nachdem die Nachfolgestaaten des Österreichisch-unga-
rischen und des Osmanischen Reiches restriktivere Anforderungen an 
eine Staatsangehörigkeit stellten. Menschen, die während des Krieges 
vor Gewalt an der Ostfront geflüchtet waren, fanden sich ohne An-
spruch auf Staatsangehörigkeit in den Hauptstädten der neuen Staa-
ten Mitteleuropas wieder, während ehemalige Reichsangehörige, die 
während des Krieges zu Hause geblieben waren, feststellten, dass sie 
die für den Nachweis der Staatsangehörigkeit notwendigen Doku-
mente nicht beibringen konnten.

Aber was bedeutete es, staatenlos zu sein? Historiker tendierten zu 
der Annahme, bis nach dem Zweiten Weltkrieg habe jede Person, die 
keine Nationalität besaß, eine rechtliche Ausnahme dargestellt, weil 
Individuen nach der orthodoxen Rechtsdoktrin nur durch ihren natio-
nalen Status Eingang in die internationale Gemeinschaft fanden. Aber 
als die internationale Politik sich mit Massen von Menschen befassen 
musste, die keinerlei Anspruch auf eine Staatsangehörigkeit hatten, 
löste dies anfängliche Reflexionen über die Grundlagen von Recht und 
Rechten in einer Zeit aus, in der die Zukunft von Imperium, Nation, 
Souveränität, Staat und Völkerrecht insgesamt infrage gestellt zu sein 
schien. Ältere Quellen politischer Legitimität, darunter auch eine dy-
nastische Herrschaft, überlebten den Konflikt größtenteils nicht, und 
die Grenzen der politischen Ordnung und der internationalen Politik 
wurden zum Gegenstand intensiver politischer und intellektueller Aus-
einandersetzungen. In diesem Kontext bildete die Benachteiligung, die 
das Fehlen einer Staatsangehörigkeit implizierte, die Kehrseite ihrer 
revolutionären Auswirkungen für die Zukunft der Völkerrechtsordnung.

Der Status von Personen ohne Verbindung zu einem souveränen 
Staat war über mehrere Jahrhunderte hinweg eindeutig mit Debat-
ten verknüpft, die im Zentrum des politischen und internationalen 
Denkens standen. In der Ära frühmodernen imperialen Wettbewerbs 
argumentierte Hugo Grotius, der niederländische Jurist und Theore-
tiker des Naturrechts im 17. Jahrhundert, dass eine bunte Mischung 
von Akteuren, darunter Unternehmen, Individuen und Staaten, die 
Subjekte des Völkerrechts darstellten. In seinem Werk De jure belli ac 
pacis von 1625 (Recht des Krieges und Friedens, Berlin 1869) unterstrich 
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er, Individuen, Staaten und Unternehmen seien gleichermaßen den 
Vertrags- und Handelsregeln unterworfen und der Staat sei in der Völ-
kergemeinschaft nur ein Akteur unter anderen.13 Die um die Wende 
zum 20. Jahrhundert vorherrschende Völkerrechtstheorie, die sich 
im Kontext der westlichen Staatenbildung und imperialen Expan-
sion entwickelte, argumentierte dagegen, dass Individuen nur durch 
ihren Status als Bürger bestimmter Staaten Teil der internationa-
len Rechtsordnung werden. Juristische Abhandlungen, die gängige 
Staatspraktiken dokumentierten, unterstrichen nachdrücklich, nur 
Staaten seien die »Subjekte« des Völkerrechts und alle anderen Entitä-
ten – Individuen, Unternehmen und nichtstaatliche Gruppen – seien 
dessen »Objekte« ohne unabhängige Handlungsfähigkeit. Nach dieser 
Auffassung zählten in der Völkergemeinschaft nur Staaten als »Perso-
nen«, während nichtstaatliche Gruppen und Individuen nur indirekt 
über ihren Status als Staatsbürger Zugang zum Völkerrecht hatten.14 
Aus völkerrechtlicher Sicht implizierte die Nationalität, dass die kon-
kreteren Verbindungen eines Individuums zum Staat – durch Fami-
lie, Geschichte, Affinität, ethnische Zugehörigkeit, »Rasse« und Reli-
gion – irrelevant waren, wenn es darum ging, ob der Staat verpflichtet 
war, jemanden, der diese rechtliche Identifikation besaß, anzuerken-
nen und zu schützen. Die »Nationalität« oder »Staatsangehörigkeit« 
bezeichnete die rechtliche Seite der politischen Zugehörigkeit und 
unterschied die Subjekte eines politischen Gemeinwesens von frem-
den Außenstehenden. Diese Identifikation definierte eine zwischen-
staatliche Kategorie der Mitgliedschaft, während »Bürgerschaft« die 
Beziehung Einzelner zu einer bestimmten politischen Gesellschaft be-
zeichnete. Privilegierteren Staatsangehörigen bot die Nationalität ei-
nen formalen Status, der Sicherheit gewährleistete, wenn Personen in 

	 13	 Grotius, Recht des Krieges und Friedens.Zu den Naturrechtsgrundlagen von Grotius’ 
Völkerrechtstheorie siehe Straumann, Hugo Grotius und die Antike.

	 14	 Catherine Seckler-Hudson zitiert Sterling E. Edmunds, der das Problem 1925 kurz 
und bündig beschrieb: »Die Stellung oder Nicht-Stellung staatenloser Mitglieder 
der Gesellschaft im Völkerrecht ist bezeichnend. Sie sind Objekte des Völkerrechts 
insofern sie unter die Gebietshoheit des Staates fallen, auf dessen Territorium sie le-
ben. Aber da sie keine Staatsangehörigkeit besitzen, fehlt die Verbindung, durch die 
sie vom Völkerrecht profitieren könnten, und daher fehlt ihnen der Schutz, soweit 
es dieses Recht betrifft«, in: Seckler-Hudson, Statelessness, with Special Reference to the 
United States, S. 15. Siehe auch Edmunds, Das Völkerrecht – ein Pseudorecht.
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dem sicheren Wissen durch die Welt reisten, dass ihr Privatbesitz und 
ihre vertraglichen Vereinbarungen respektiert würden. Unterdessen 
stattete die rechtliche Kategorie der Staatsangehörigkeit imperiale 
Mächte mit einem Rechtsapparat aus, der es ihnen ermöglichte, die 
Herrschaft über Untertanen ihres Reiches zu beanspruchen, ohne ih-
nen die umfassenden politischen Bürgerrechte zuzugestehen.15

Obwohl die Nationalität sich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 
zu einer wichtigeren Identifikationsquelle entwickelt hatte, stellten 
die vorherrschenden Erwartungen an die zwischenstaatliche Ord-
nung – wie neue souveräne Staaten entstanden, wie politische Zuge-
hörigkeit bestimmt wurde und wie entstehende Konflikte zwischen 
politischen Gemeinschaften über den nationalen Status gelöst wur-
den – in den folgenden Jahrzehnten Quellen der Instabilität und radi-
kalen Innovation dar. Selbst als die Staatenlosen als neuer Gegenstand 
humanitärer Aufmerksamkeit ins Blickfeld zu rücken begannen, sym-
bolisierten sie die Möglichkeit rechtlicher und politischer Identifika-
tion über die Jurisdiktionsgrenzen der Staaten hinaus. Die wachsende 
Zahl von Menschen, die nach dem Krieg diesen Status zu beanspru-
chen anfingen, stellten eine besonders destabilisierende Entwicklung 
für die Vertreter im Völkerbund dar, die zu regeln versuchten, wie 
neue Staaten in das internationale System gelangten, und bemüht wa-
ren, die aus der Schaffung neuer souveräner Gemeinwesen und neuer 
Formen internationaler Autorität erwachsenden Konflikte und Wirren 
in Schach zu halten. Aus den gleichen Gründen nutzten Theoretiker 
in dem Jahrzehnt nach dem Krieg das neue Ausmaß der Staatenlosig-
keit und ihre zunehmende Anerkennung als wesentliche Ressource, 
um die Völkerrechtsordnung, die Grundlagen der Souveränität und 
die Möglichkeit von jenseits der Staatsgrenzen angesiedelten Rechten 
und Selbstverwaltung zu begreifen.16 Das Konzept der Rechtspersön-
lichkeit wurde zum intellektuellen Schlachtfeld für Debatten über das 
Wesen des Staates, öffentliche Autorität und nichtstaatliche Rechts-
ordnung. Im Rechtsdenken der Zwischenkriegszeit hing der Status 

	 15	 Sahlins, Unnaturally French; Hanley, Identifying with Nationality; Sassen, Das Paradox 
des Nationalen, S. 447. Zu den imperialen, hierarchischen Dimensionen der Natio-
nalität siehe Benton  /  Clulow  /  Attwood (Hg.), Protection and Empire; Saada, Empire’s 
Children; Knop, Diversity and Self-Determination in International Law, S. 8.

	 16	 Vergleiche Hanley, »Statelessness: An Invisible Theme in the History of International 
Law«.
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von Individuen, Körperschaften und Gruppen von der Entscheidung 
ab, ob solche Personen Rechtsfähigkeit besaßen und wie deren Wesen 
zu erklären war. Juristische Abhandlungen zur Staatenlosigkeit aus 
dieser Zeit argumentierten, wenn Staatenlose als Kläger in Zivilpro-
zessen oder vor internationalen Gerichten Rechtsinstitutionen nutzen 
könnten, besäßen sie in den Augen des Rechts Handlungsfähigkeit. 
Der Besitz solcher Eigenschaften stellte wiederum die vorherrschende 
Theorie zur Rechtsfähigkeit und Rechtspersönlichkeit in den Vorstel-
lungen zum internationalen Recht infrage.17

Den Rahmen der Geschichte bildet eine Generation von Juristen 
und Völkerrechtspublizisten aus dem ehemaligen Russischen Reich 
und dem ehemaligen Habsburger Reich, die auf den Zusammenbruch 
ihrer Weltreiche und auf das massenhafte Aufkommen von Staaten-
losen mit juridischen Analysen und rechtlicher Fürsprache reagier-
ten. Diese Persönlichkeiten und ihre Schriften erhellen, wie sich die 
Grundlagen für die Debatten über die Bedeutung der Staatenlosig-
keit und über das Verhältnis zwischen nationaler und internationaler 
Zuständigkeit im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelten. Zu dieser 
Gruppe gehörten Mark Vishniak, Boris Mirkine-Guetzévitch, André 
(Andrei) Mandelstam, Hans Kelsen, Josef Kunz, Hersch Lauterpacht, 
Maximilian Koessler und Paul Weis. Jeder trug zur Entwicklung des 
Völkerrechts und zur rechtlichen Architektur des internationalen 
Schutzes von Geflüchteten und Staatenlosen bei. Aus ideologischer 
Sicht bedeutete die jüdische Herkunft dieser Juristen, dass sie durch 
den Verfall des Zeitalters des Kapitals, der Weltreiche und des Libe-
ralismus im 20. Jahrhundert viel zu verlieren hatten. Alle sahen sich 
mit den Herausforderungen der Staatenlosigkeit, des Exils und der 
Emigration konfrontiert.18 Der in Moskau geborene Emigrant Vish-

	 17	 Vergleiche Kjeldgaard-Pedersen, The International Legal Personality of the Individual. Pe-
ters, Jenseits der Menschenrechte.

	 18	 Die Geschichte des kosmopolitischen Rechts wurde in der Regel aus der Sicht von 
Individuen erzählt, die am meisten zu verlieren hatten, als diverse Reiche in dem 
Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg Nationalstaaten wichen. Indem sie ein Recht 
schufen, das die gesamte Menschheit umfasste, versuchten sie die Folgen von natio-
nalem Ausschluss und massenhafter Gewalt zu umgehen oder zu bekämpfen. Nach 
dieser Interpretation trugen ihre Bemühungen zur heldenhaften Etablierung von 
Rechtsgrundlagen bei, die Rechte und Pflichten von Individuen und Gruppen über 
die Grenzen anerkannter souveräner Staaten hinaus definieren. Siehe z. B. Sands, 
Rückkehr nach Lemberg; Benhabib, Exile, Statelessness, and Migration.
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niak rief 1933 in seiner Vorlesung zur Rechtstellung von Staatenlosen 
in Erinnerung: »Es ist ganz natürlich, dass die Frage, die rechtliche 
Lage der Staatenlosen zu regeln, in vielen Fällen von denjenigen in An-
griff genommen wurde, die am meisten unter dem Fehlen von Rech-
ten gelitten haben.«19 Das ist jedoch nur ein Teil der umfassenderen 
Geschichte, die nicht auf die persönlichen Erlebnisse der Theoretiker 
beschränkt ist. Die anfängliche intellektuelle Reaktion auf massen-
hafte Staatenlosigkeit spiegelte ein legalistisches Verständnis von 
internationaler Politik, Konstitutionalismus und Sozialbeziehungen 
wider, das die internationale und imperiale Politik im 19. und frühen 
20. Jahrhundert prägte. Rechtliche und konzeptionelle Innovationen, 
die im ausgehenden 19. Jahrhundert schärfer herausgearbeitet wur-
den, kamen in einer Vielzahl von Debatten und politischen Kontrover-
sen zum Tragen, die das politische Denken nach dem Ersten Weltkrieg 
dominierten. In diesem Kontext stellte Staatenlosigkeit ein Phänomen 
dar, das untrennbar mit Debatten über das grundlegende Wesen von 
Recht, Politik und modernem Staatswesen verknüpft war.

Die Bedeutung der Staatenlosigkeit erfuhr eine weitere Wand-
lung, als die europäische Krise sich verschärfte und nach dem Zweiten 
Weltkrieg die noch größere Krise der Flucht und Vertreibung folgte. 
Ab den späten 1930er Jahren kamen zu den Millionen, die der totale 
Krieg, die nationalsozialistische Besatzung und der Holocaust in Eu-
ropa entwurzelt hatten, noch Massen Vertriebener in Asien als Folge 
der Politik des imperialen Japan hinzu. Dieses Buch folgt diesen Den-
kern vom postimperialen Moment nach dem Ersten Weltkrieg bis in 
die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, als die meisten von ihnen 
in den Vereinigten Staaten der Nachkriegszeit eine neue politische 
und institutionelle Heimat fanden. Während sich der Schwerpunkt 
dieses Buches von Europa in die USA, vom Völkerbund auf die Ver-
einten Nationen verlagert, untersucht es die Schaffung dauerhafterer 
internationaler Institutionen, die dafür zuständig sind, Geflüchteten 
Ausweispapiere und Hilfe zu verschaffen, sowie die Debatten über 
das Wesen des Rechts und seinem Verhältnis zur internationalen Po-
litik. Die Entwicklung der kritischen Reflexion über Staatenlosigkeit 
nachzuzeichnen, erhellt, wie die Juristen, die mit der Entwicklung der 
Menschenrechte in der Nachkriegszeit in Verbindung gebracht wer-

	 19	 Vishniac (Vishniak), »Le Statut international des apatrides«, S. 217.
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den, die Zuständigkeit des Staates auf neuen pragmatischen Grund-
lagen bestätigten. Statt die Quelle völkerrechtlicher Autorität jenseits 
des Staates zu suchen, legten Juristen, die dem Völkerrechtsprojekt 
wohlwollend gegenüberstanden, die Grundlagen für die Schaffung 
völkerrechtlicher Normen auf der Basis von staatlichen Übereinkom-
men und Gewohnheitsrecht.20

Ohne Frage ist Hannah Arendt in der Geschichte des politischen 
Denkens die meist gelesene Persönlichkeit, die über die Bedeutung der 
Staatenlosigkeit nachgedacht hat. In einer Reihe von Artikeln aus den 
späten 1940er Jahren und in ihrem berühmten Werk Elemente und Ur-
sprünge totaler Herrschaft von 1951 untersuchte sie die Ursprünge mas-
senhafter Staatenlosigkeit und deren Auswirkungen auf die globale 
Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. In ihrer Darstellung führte 
sie das massenhafte Aufkommen politisch heimatloser Menschen 
nach dem Ersten Weltkrieg auf das späte 19. Jahrhundert zurück, als 
europäischer Imperialismus, Kapitalismus und pannationale Bewe-
gungen die aus der Ära der Aufklärung stammenden Ideale der Bür-
gerschaft und der Gleichheit vor dem Gesetz untergruben. Als Arendt 
die Bemühungen der Vereinten Nationen untersuchte, die Bedeutung 
von Menschenrechten im Kontext der fortwährenden europäischen 
Flüchtlingskrise eingehend auszuführen, kam sie zu dem Schluss, die 
Erfahrung moderner Heimatlosigkeit habe eindeutig gezeigt, dass 
Rechte nur aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft 
erwachsen. Sie artikulierte das Spannungsverhältnis zwischen dem 
Streben, alle Menschen zu Trägern von Rechten zu machen, und der 
Tatsache, dass Rechte in Wirklichkeit von der Zugehörigkeit zu be-
stimmten Staaten abhing. Die durchgängige politische Organisation 
der Menschheit in separaten souveränen Staaten, die die vollständige 
Kontrolle über die Staatsangehörigkeit hatten, bedeutete, dass alle, die 
keine solche politische Zugehörigkeit besaßen, effektiv rechtlos waren. 
Das einzige sinnvolle Recht wäre »das Recht, Rechte zu haben«, oder 
ein Zugehörigkeitsrecht, das einen Platz in einer politischen Gemein-
schaft gewährleisten könne.21

	 20	 Zu den Vorzügen einer dichten Beschreibung für das Verständnis historischen Wan-
dels siehe Sewell, Logics of History: Social Theory and Social Transformation, S. 184  –  185.

	 21	 Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 614. Arendt vertrat die Vorstellung, 
dass Staatenlose bis nach dem Zweiten Weltkrieg als rechtliche Anomalie galten.
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In eine längere Geschichte des internationalen Denkens und der 
Weltreiche eingebettet, offenbaren Arendts Ausführungen eine un-
beachtete Dimension in der Schaffung der rechtlichen Rahmenwerke, 
die die internationale Politik regeln. Die zweite Hälfte meiner Studie 
befasst sich daher mit der Frage, wie der umfassendere Angriff auf le-
galistische Politikansätze die Bedingungen der Auseinandersetzungen 
und Debatten über die Bedeutung der Staatenlosigkeit veränderte und 
letztlich die Schaffung der rechtlichen Rahmenwerke prägte, die das 
Fehlen einer Staatsangehörigkeit regeln. Auf diversen institutionel-
len Ebenen – von den Vereinten Nationen über den Internationalen 
Gerichtshof bis zum US-Supreme Court – begann man, Nationalität 
als etwas Robusteres und tiefer Verwurzeltes zu behandeln denn als 
eine lediglich formale Verbindung zwischen einem Individuum und 
einem souveränen Staat, als eine bloße Bedingung des Schutzes. In 
dem Maße, wie Weltreiche sich mit dem Ende ihrer Herrschaft über 
weit gestreute Territorien und Völker konfrontiert sahen, waren sie 
bestrebt, die Staatsangehörigkeit so umzugestalten, dass sie einem 
Rechtsrahmen entsprach, der substanziellere Bindungen des Einzel-
nen an den Nationalstaat widerspiegelte.

Daher soll der letzte Teil dieses Buches klären, wie der erfolgrei-
che Angriff auf den legalistischen Ansatz der politischen und inter-
nationalen Ordnung die Herangehensweise an Staatenlosigkeit und 
die internationalen Rechtskategorien zur Nichtstaatsangehörigkeit 
prägten. Völkerrecht und internationale Organisationen erkannten 
die Grenzen der formalen Inklusion an, aber das Ergebnis war eine 
allgemeine Marginalisierung der Prämisse, dass rechtliche Staatenlo-
sigkeit intrinsisch eine Krise der internationalen Ordnung darstellte. 
Somit zeigt diese Studie, wie die internationale Nachkriegsregelung 
die Grundlagen politischer und rechtlicher Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Angelegenheit machte – und damit die Reflexion und Aus-
einandersetzung über die fundamentalen Grenzen internationaler 
Politik ausklammerte.22 Ich denke, wir sollten nicht fragen, warum 
die Nachkriegsregelungen zur Definition und Regulierung der Dis- 
placed Persons ihrem ursprünglichen Versprechen nicht gerecht wur-

	 22	 Zur Vorstellung, die Ursprünge und Grundlagen fundamentaler konzeptioneller 
und politischer Grenzen auszuklammern, siehe Bourdieu, »Staatsgeist: Genese und 
Struktur des bürokratischen Feldes«.



22

den oder wie sie durch Souveränität und Politik vereitelt wurden, viel-
mehr sollte die Frage lauten, was sie tatsächlich erreichten, indem sie 
in der Nachkriegszeit eine internationale Übereinkunft schufen und 
die Probleme, die in der Zwischenkriegszeit in Bezug auf die Grund-
lagen politischer Gemeinschaft und die Basis für die Zugehörigkeit zu 
ihr diskutiert wurden, in den Bereich der Innenpolitik verschoben.
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1	 VOM ROMANTHEMA ZUR 
RECHTLICHEN REALITÄT

Staatenlosigkeit begann nicht mit dem Ersten Weltkrieg, aber er und 
seine Nachwirkungen veränderten ihre Bedeutung für die internatio
nale Politik. Als Max Stoeck seine Heimat Preußen 1896 verließ und 
in London eintraf, verschwendete er kaum einen Gedanken daran, 
sich als Untertan der britischen Krone einbürgern zu lassen. In Lon-
don stieg er zum leitenden Direktor der deutschen Concordia Elek-
trizitäts-Aktiengesellschaft (CEAG) auf, die elektrische Lampen für 
Industriezwecke entwickelte und vermarktete. Während Stoeck im 
Vereinigten Königreich eine CEAG-Niederlassung aufbaute, hielt er 
über die German Gymnastic Society in St. Pancras Kontakt zu anderen 
Deutschsprachigen und reiste häufig zwischen England und Deutsch-
land hin und her, um die Verbindungen der beiden Firmen zu stär- 
ken.1

Die problemlosen Reisen endeten im September 1914. Als in Eu-
ropa der Krieg ausbrach, definierte die Nationalität bereits die in-
ternationalen rechtlichen Aspekte der Staatsbürgerschaft und band 
Individuen formal an bestimmte Staaten, obwohl die gesetzlichen 
Bestimmungen, wie jemand zu einem Staatsangehörigen oder -bür-
ger wurde (oder diesen Status vollständig verlor), von Land zu Land 
erheblich variierten. Innerhalb von Wochen nach der Kriegserklärung 
bemühte sich Stoeck um seine Einbürgerung zum Briten, aber als er 
diesen Antrag stellte, war es bereits zu spät. In den folgenden Jahren 
wurde Stoeck vom kosmopolitischen Geschäftsmann zum feindlichen 

	 1	 Die Akten zu Stoeck v. Public Trustee befinden sich in den National Archives, Colonial 
Office Papers 323  /  857 und Home Office 144  /  11489.
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Ausländer – eine relativ neue Bezeichnung, die im Laufe des Krieges 
geprägt wurde – und schließlich zur staatenlosen Person. In dem 
Prozess Stoeck v. Public Trustee, den er 1921 vor der Chancery Division 
des High Court in England anstrengte, bestätigte ein Richter Stoecks 
Angaben, dass er seine rechtlichen Bindungen an das Deutsche Reich 
bereits Jahre zuvor verloren habe und eine Person »ohne Nationali-
tät« sei, da er nie in Großbritannien eingebürgert worden sei. Laut 
diesem Gerichtsurteil stellte »Staatenlosigkeit« ein Rechtsmerkmal 
dar, das von der üblichen Unterteilung in Staatsbürger, die durch die 
Bürgerrechte eines Staates geschützt sind, und Ausländer, die von 
ihrem Staat aus dem Ausland geschützt werden, zu unterscheiden  
sei.2

Infolge des Krieges und der Nationalisierung der Grenzen verän-
derte sich Stoecks Leben, aber sein Fall ist nicht typisch dafür, wie wir 
Staatenlosigkeit im 20. Jahrhundert verstehen. Er war Direktor eines 
multinationalen Unternehmens und wollte als staatenlose Person an-
erkannt werden, damit er sein Eigentum zurückbekommen konnte, 
das der britische Staat beschlagnahmt hatte, weil er als Ausländer 
aus einem feindlichen Land galt. Er erlebte die Internierung, die Be-
schlagnahmung seines Vermögens und die Auflösung seiner Ehe als 
unmittelbare Folge des Umstands, dass man ihn während des Krie-
ges als Staatsangehörigen einer feindlichen Nation eingestuft hatte. 
Rechtlich als staatenlos anerkannt zu werden, bedeutete für Stoeck 
eine strategische Kennzeichnung, eine Möglichkeit, sich von den Ein-
schränkungen zu befreien, denen Angehörige feindlicher Länder und 
privatwirtschaftliche Akteure im Ersten Weltkrieg unterlagen. Daher 
erfasst sein Fall das neuartige Maß an Verwundbarkeit nicht vollstän-
dig, das im 20. Jahrhundert aus politischen Revolutionen, der Natio-
nalisierung der Grenzen und ausschließenden politischen Bewegun-
gen erwuchs. Unter dem Aspekt dieser umfassenderen Umwälzungen 
der modernen Politik erscheint die gerichtliche Anerkennung, dass 
Stoeck keine Nationalität besaß, lediglich als Symptom, als Begleiter-
scheinung eines weitaus tiefgreifenderen Wandels hin zu exklusiveren 
Formen rechtlicher und politischer Identifikation.3

	 2	 Chancery Division, Stoeck v. Public Trustee, Annotated Law Reports, http://www.uniset.
ca/naty/maternity/19212Ch67.htm [22.  10.  2022].

	 3	 Vergleiche Manela  /  Gerwarth (Hg.), Empires at War.

http://www.uniset.ca/naty/maternity/19212Ch67.htm
http://www.uniset.ca/naty/maternity/19212Ch67.htm
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Und doch ist der Prozess Stoeck v. Public Trustee in der Geschichte 
der Staatenlosigkeit insofern ein bedeutendes Ereignis, als er ein völ-
lig anderes Bild vom breiten Aufkommen dieser Kategorie nach dem 
Ersten Weltkrieg vermittelt. Die Frage, ob Staatenlosigkeit rechtlich 
anerkannt werden sollte, löste ein explizites Nachdenken und Debat-
ten über die Konventionen aus, die die zwischenstaatliche Ordnung 
regelten, und über die umfassendere Bedeutung, die eine gerichtliche 
Anerkennung dieses Rechtsstatus hatte. Stoecks Fall unterstreicht 
die grundlegenden Unklarheiten, die gegen Kriegsende über die Be-
deutung von Eigenstaatlichkeit und Souveränität herrschten. Die im 
Laufe des Prozesses vorgebrachten Argumente und die Aufnahme, 
die das Urteil des Richters fand, Stoeck als staatenlose Person anzu-
erkennen, zeigen, warum Staatenlosigkeit in den folgenden Jahren 
intellektuell so wichtig wurde. Zudem prägte dieses Urteil, wie wir se-
hen werden, im Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg unmittelbar die 
internationale Reaktion auf die wachsende Zahl von Menschen ohne 
Nationalität.4

Auf den ersten Blick spiegelt die Ausweitung der Staatenlosigkeit 
zu einem Massenphänomen in der Zwischenkriegszeit die verschärfte 
Kluft zwischen innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Beziehun-
gen wider. Tatsächlich bekräftigte das Stoeck-Urteil, dass die Macht, 
über die Rechtsbeziehung zwischen einem Individuum und einem 
Staat zu entscheiden, letztlich in der souveränen Entscheidungsbe-
fugnis dieses Staates lag. Aber die Anerkennung, dass es im westlichen 
Staatensystem staatenlose Menschen gab, offenbarte eine Schlüssel-
dimension der Neuordnung diplomatischer Beziehungen nach dem 
Krieg, weil sie eine frühere Prämisse im westlichen politischen Den-
ken infrage stellte, wonach Staatenlosigkeit innerhalb zivilisierter 
Staaten ein nicht anerkannter Status war. Staaten hatten gezögert an-
zuerkennen, dass eine Person staatenlos und ohne rechtliche Bindung 
an einen Staat sein konnte, der ihr Schutz und Identifikation bot. Den 
Anspruch auf Staatenlosigkeit zu akzeptieren, brach daher mit frühe-
ren Mustern imperialer und zwischenstaatlicher Beziehungen, in de-
nen es zwischen Weltreichen und Staaten ein Gerangel um imperialen 
Untertanenstatus, Schutz und nationale Zugehörigkeit gegeben hatte. 

	 4	 Zu einer internationalen Ordnung als »Angelegenheit verfeinerten Denkens« siehe 
Butterfield, »The Balance of Power«, S. 147.
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Staatenlosigkeit verwandelte sich von einem »Romanthema« – einem 
Status, der sich vorwiegend auf literarische Werke beschränkte – in 
eine anerkannte politische Realität. Sobald wir begreifen, welche Be-
deutung dieses Urteil im Kontext früherer Rechtsgeschichte und der 
Geschichte des internationalen Denkens besaß, können wir ermessen, 
warum die rechtliche Anerkennung der Staatenlosigkeit die Zukunft 
der politischen Ordnung innerhalb und außerhalb der Grenzen von 
Nationen und Weltreichen infrage stellte.

Dieses und die beiden folgenden Kapitel schildern, wie die Kate-
gorie der Staatenlosigkeit Eingang in die internationale Gemeinschaft 
und das Völkerrecht fand. Alle drei Kapitel versuchen die Unsicherheit 
aufzuzeigen, die über die Bedeutung der Souveränität und die Grund-
prinzipien der zwischenstaatlichen Ordnung nach dem Ersten Welt-
krieg herrschte. Die Anerkennung dieser Kategorie erzeugte, wie wir 
sehen werden, Erwartungen an die Zukunft des Völkerrechts und der 
Rechtsordnung. Für alle, denen eine Ausweitung der völkerrechtlichen 
Jurisdiktion vorschwebte, bot die Anerkennung der Staatenlosigkeit 
neue Möglichkeiten, die Rechtsbefugnisse über die Staatsgrenzen hi-
naus auszudehnen. Um die Gründe dafür zu verstehen, ist es notwen-
dig, die Argumentationen in diesem Fall und seine breitere Rezeption 
zu begreifen.

I

Stoecks Biografie ließe sich in ihren Einzelheiten sicher unter dem 
Aspekt eines umfassenden historischen Wandels sehen: von einer Zeit 
intensiver wirtschaftlicher und technologischer Globalisierung in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts hin zu bewachten Grenzen im Ersten Welt-
krieg. Stoeck wurde 1872, ein Jahr nach der deutschen Reichsgrün-
dung, in den preußischen Rheinlanden geboren und zog mit 23 Jahren 
von Deutschland nach Belgien. Dort beantragte er bei den Behörden 
des Deutschen Reichs, ihm Entlassungspapiere auszustellen, die ihn 
von den Rechten und Pflichten als deutscher Staatsangehöriger ent-
banden. Da er das Alter für den Militärdienst bereits überschritten 
hatte, stellten ihm die deutschen Behörden die Bestätigung aus, dass 
er nicht länger Bürger des Reiches war. Von Belgien zog Stoeck 1896 
nach London, sah aber nie eine Notwendigkeit, sich als Brite einbür-
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gern zu lassen. Diese Freizügigkeit über Grenzen hinweg blieb beste-
hen, bis sie abrupt endete.5

Stoeck zog in einer Zeit nach London, als viele Länder, auch Groß-
britannien, bereits begonnen hatten, sich gegen uneingeschränkte 
Zuwanderung zu wenden. Einige Jahrzehnte zuvor war es für alle 
Gesellschaftsschichten noch einfacher gewesen, über Ländergrenzen 
hinweg umzuziehen, aber in den 1890er Jahren wurden die Migra
tionsmöglichkeiten für Angehörige der armen Arbeiterschaft zuneh-
mend eingeschränkt. Geschäftsleuten wie Stoeck gelang es jedoch in 
der Regel, über all diesen bürokratischen Formalitäten zu stehen. Ihr 
Leben zeigte beispielhaft, wie der Kapitalismus die Verbindung von 
Weltbürgertum und Kommerz förderte. In Großbritannien durften sie 
zwar kein Land besitzen, waren aber ansonsten frei, als legale Einwoh-
ner zu leben und Geschäfte zu betreiben.6 Aus Sicht des Unternehmers, 
der Chancen und Profit suchte, behinderten Grenzen und Nationalität 
die Möglichkeiten, weltweit neue Beziehungen zu knüpfen und Han-
del zu treiben. Während des gesamten 19. Jahrhunderts entwickelte 
sich die Ausweitung rechtlicher und bürokratischer Mechanismen, 
Migration zu kontrollieren, parallel zu dem liberalen Argument, Fort-
schritt hänge von der Fähigkeit ab, dass Personen und Kapital sich auf 
der ganzen Welt ungehindert bewegen könnten.7

Als Stoeck seine rechtlichen Bindungen an das Deutsche Reich 
aufgab, befand er sich in Gesellschaft einiger bekannter Zeitgenossen, 
die ihre eigenen Interessen ohne die Bürde nationaler Zugehörigkeit 
verfolgen wollten. Im Namen der persönlichen Freiheit und Bequem-
lichkeit konnten Personen sich den wachsenden Anforderungen ent-
ziehen, die europäische Staaten im ausgehenden 19. Jahrhundert im 
Zuge ihrer Industrialisierung und Militarisierung an ihre Bürger stell-

	 5	 »Denationalized Germans under the Treaty of Peace«, The Times Law Reports, 29. April 
1921, HO 144  /  11489, National Archives, Kew. Zur einzigartigen Bedeutung des Pro-
zesses Stoeck v. Public Trustee in späteren Debatten über Staatenlosigkeit siehe Weis, 
»Staatsangehörigkeit und Staatenlosigkeit im gegenwärtigen Völkerrecht.«; »Report 
by Mr. A Jaffe on ›Statelessness in English Law‹«, Grotius Society Committee for the 
Status of Stateless Persons, 27. September 1940, Paul Weis Papers, PW  /  PR  /  GRSO 1, 
Social Sciences Library, University of Oxford.

	 6	 Fahrmeir, »Passports and the Status of Aliens«, S. 110; Henriques, The Law of Aliens and 
Naturalization. Zur umfassenderen Geschichte der Migration von Deutschland nach 
Großbritannien siehe David  /  Manz  /  Schulte Beerbühl (Hg.), Transnational Networks.

	 7	 Siehe allgemein McKeown, Melancholy Order.
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ten. So brachte der Philosoph Friedrich Nietzsche in seinen Briefen 
eine äußerst pragmatische Einstellung zur freiwilligen Aufgabe seiner 
Nationalität zum Ausdruck und stellte die Bürgerpflichten als admi-
nistratives Ärgernis dar. Er schrieb: »Von Ostern 1869 bis 1879 war ich 
in Basel; ich hatte nötig, mein deutsches Heimatrecht aufzugeben, da 
ich als Offizier (reitender Artillerist) zu oft einberufen und in meinen 
akademischen Funktionen gestört worden wäre.«8

Die großen technologischen Durchbrüche des 19. Jahrhunderts 
wie Eisenbahnen, Dampfschiffe und elektronische Kommunikation 
besiegten die Herausforderungen der Entfernung; neue Vorstellungen 
von Raum und Zeit stärkten den internationalistischen Geist des Fin de 
siècle.9 Internationalistische Bewegungen in Europa, den Vereinigten 
Staaten und Lateinamerika förderten zunehmende politische und ge-
sellschaftliche Unabhängigkeit durch neue Wirtschaftsinstitutionen und 
rechtliche Innovationen. So arbeiteten Juristen in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts daran, das internationale Privatrecht zu systematisie-
ren und zu rationalisieren, jenes Feld, das grenzüberschreitende Rechts-
beziehungen in einer kommerziell vernetzten Welt regelte. Anders als 
das öffentliche Recht, das Themen wie Souveränität und die Grenzen 
staatlicher Obrigkeit abdeckte, betraf das Privatrecht eine Arena, die für 
die Durchsetzung von Verträgen zwischen Personen und Unternehmen 
als Privatakteure, ungeachtet ihrer Nationalität, zuständig war.10 Zwi-
schen 1900 und 1909 wurden 119 internationale Organisationen gegrün-
det und weitere 112 in den fünf Jahren bis zum Ersten Weltkrieg.11

	 8	 Nietzsche, Friedrich, an Georg Brandes, 10. April 1888, in: ders., Werke in drei Bänden, 
Bd. 3, S. 1285. Nietzsche reiste mit einem Schweizer Schutzbrief vom Kanton Basel, 
war allerdings kein Schweizer Staatsbürger und hätte es auch nicht werden können, 
da er gegen die Schweizer Residenzbestimmungen verstoßen hatte, als er 1870 als 
Sanitäter in die preußische Armee eintrat. Allison, Reading the New Nietzsche, S. 271.

	 9	 Zur Ideologie des »Konnektivitätsgeredes« im ausgehenden 19. Jahrhundert siehe 
Ogle, The Global Transformation of Time, S. 204.

	 10	 Feldman, »The Distinctiveness of Public Law«; Horwitz, The Transformation of Ameri-
can Law; Knop, »Citizenship, Public and Private«. Zum individuellen Vertrags- und 
Eigentumsrecht als Gegenstand der Gerichtsbarkeit im internationalen Privatrecht 
im 19. Jahrhundert siehe Casey, Nationals Abroad; Koskenniemi, »Nationalism, Uni-
versalism, Empire«.

	 11	 Kern, »Changing Concepts and Experiences of Time and Space«. Eine französische 
Dissertation bezeichnete das Pass-System 1907 als »einen toten Teil der Rechtsge-
schichte«. Fahrmeir, »Passports and the Status of Aliens«, S. 105.
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Stoecks Firma, die CEAG, war beispielhaft für den Wirtschaftsin-
ternationalismus in der Ära des Aufstiegs des liberalen Kapitalismus, 
da die Aktien zu gleichen Teilen deutschen und britischen Staatsan-
gehörigen gehörten. Die technologischen Leistungen des Unterneh-
mens für die Bergbauindustrie wurden 1912 gefeiert, als das britische 
Innenministerium der – von einem deutschen Ingenieur entworfe-
nen – Grubenlampe in einem internationalen Wettbewerb den ers-
ten Preis für die beste elektrische Grubensicherheitslampe verlieh.12 
Stoeck blieb dem Unternehmen während seiner gesamten Karriere als 
Erfinder und Manager treu. Nach dem Wettbewerb reiste er in briti-
sche Bergbaugebiete und führte die preisgekrönte Lampe vor. Zudem 
beaufsichtigte er die Expansion des Dortmunder Unternehmens, als 
es eine neue Fabrik in Barnsley, England, aufbaute.13

Die Veränderung trat abrupt ein. Der Krieg verschärfte die Unter-
scheidung zwischen Staatsangehörigen und Ausländern, die formal-
rechtlich anderen souveränen Nationen angehörten. Als im August 
1914 der Krieg ausbrach, mussten britische Armee- und Marineoffi-
ziere, die sich zur Kur in deutschen Kurbädern befanden, feststellen, 
dass sie in den Augen der deutschen Behörden zu Feinden geworden 
waren. Innerhalb von Wochen nach der Kriegserklärung führten libe-
rale westliche Demokratien wie Frankreich, das Vereinigte Königreich 
und die Vereinigten Staaten Reisebeschränkungen für ihre Bürgerin-
nen und Bürger ein, um die militärische Stärke zu bewahren und die 
Freizügigkeit politisch suspekter Personen zu beschneiden.14 Men-
schen, die relativ ungehindert grenzüberschreitend hatten reisen und 
sich niederlassen können, sahen sich mit den Konsequenzen einer 
Nationalisierung von Personen und Industrie konfrontiert. Nachdem 
sich das Osmanische Reich mit Deutschland und dem Habsburger 
Reich verbündet hatte, erhielten Ausländer, die dort in vorhergehen-
den Jahrzehnten bei ihren Geschäften extraterritoriale rechtliche Pri-
vilegien genossen hatten, nun achtundvierzig Stunden Zeit, ihre 
ausländische Staatsangehörigkeit aufzugeben. Nur eine Woche nach 

	 12	 »Two Electric Safety Lamps«, Coal Age Magazine, 21. September 1921.
	 13	 Metropolitan Police Criminal Investigation Department, Stoeck v. Public Trustee, 

18. September 1914, HO 144  /  11489, National Archives, Kew.
	 14	 Zur Schaffung eines neuen »abgekapselten Typus der Nation« während des Ersten 

Weltkriegs siehe Polanyi, The Great Transformation: Politische und ökonomische Ursprünge 
von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, S. 272.
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Kriegseintritt unterzeichnete Sultan Mehmed V. ein Dekret, mit dem 
er das Rechtssystem abschaffte, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hundert gewährleistet hatte, dass Angehörige westlicher Staaten nicht 
der osmanischen Jurisdiktion unterlagen.15

In dem Maße, wie die nationale Sicherheit Vorrang vor der Pri-
vatindustrie erlangte, wurde es für Privatpersonen und Unternehmen 
wichtig, sich eindeutig zu positionieren. Die CEAG trennte sich von 
ihren deutschen Aktionären und firmierte um als rein »englische« 
Limited Liability Company (Unternehmen mit beschränkter Haf-
tung).16 Als Nichtbrite, der ursprünglich aus einem nun feindlichen 
Land stammte, wurde Stoeck sehr bald klar, dass es unerlässlich war, 
sich um die Einbürgerung zum britischen Staatsangehörigen zu be-
mühen. Schon vor dem formalen Kriegsbeginn hatte Großbritannien 
angefangen, legalen ausländischen Einwohnern das Leben durch die 
Aliens Restrictions Bill zu erschweren, die eine Erfassung von Spio-
nageverdächtigen erlaubte. Infolgedessen standen täglich Tausende 
als verdächtig geltende Ausländer vor dem Polizeipräsidium in Lon-
don Schlange, um sich nach dem British Nationality and the Status of 
Aliens Act von August 1914, wonach die Beweislast beim Verdächtigen 
lag, als legale Ausländer registrieren zu lassen.17 Stoecks Einbürge-
rungsantrag vom 12. August 1914, eingereicht wenige Tage nach Verab-
schiedung des Nationality and Status of Aliens Act, belegt, wie er den 
nationalen Status seiner Firma, der CEAG, zu unterstreichen versuchte 
und mit deren unverzichtbarer Bedeutung für die britische Wirtschaft 
und für die Kriegsanstrengung argumentierte. Stoeck beschrieb sich 
als »Kaufmann und leitenden Direktor einer englischen Limited Liabi-
lity Company«, die Sicherheitsgrubenlampen für englische Bergbau-
unternehmen herstellte.18 Auch andere Firmen mit multinationalen 

	 15	 Stein, Extraterritorial Dreams, S. 57  –  67; Sonyel, »The Protégé System in the Ottoman 
Empire«.

	 16	 Metropolitan Police Criminal Investigation Department, Stoeck v. Public Trustee, 
18. September 1914, HO144  /  11489, National Archives, Kew. Zur »Deglobalisierung« in 
der Zwischenkriegszeit mit Protektionismus, Einschränkungen internationaler Kre-
dite und Antimigrationspolitik siehe James, Der Rückfall: Die neue Weltwirtschaftskrise.

	 17	 Bird, Control of Enemy Alien Civilians, S. 17, S. 203.
	 18	 London Metropolitan Police, Bericht zu Stoecks Einbürgerungsantrag, 18. Septem-

ber 1914, Akte: Alien Restrictions, Aliens Branch, HO 144  /  11489, National Archives, 
Kew.
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Aktionären und Beschäftigten gestalteten sich zu nationalen Unter-
nehmen um, als die kriegführenden Staaten zu untersuchen began-
nen, wem die in ihren Ländern registrierten Gesellschaften eigentlich 
gehörten. Trotz zahlreicher Prozesse wurden während des Krieges 
Verträge zwischen britischen Staatsbürgern und Angehörigen feind-
licher Staaten letztlich ausgesetzt.19 Großbritannien gehörte neben 
Frankreich, Österreich, Italien, Deutschland und den Niederlanden 
zu den Ländern, die sich in Notstandsgesetzen unter anderem dazu 
ermächtigten, Eigentum wie die Eisenbahn zu Verteidigungszwecken 
zu beschlagnahmen. Kohlebergwerke, die in Großbritannien vor dem 
Krieg 1500 verschiedenen Unternehmen gehört hatten, wurden 1916 
der Kontrolle des Handelsministeriums (Board of Trade) unterstellt, 
da der britische Staat die Industrie zunehmend stärker regulierte, um 
die Erfüllung der Kriegserfordernisse sicherzustellen.20

Obwohl Stoecks Einbürgerungsantrag abgelehnt wurde, hoffte er, 
dass ihm dank seiner Position bei der CEAG die Schwierigkeiten er-
spart bleiben würden, mit denen sich alle als feindliche Ausländer Ein-
gestuften konfrontiert sahen. Die Schaffung der Kategorie »feindliche 
Ausländer« erforderte beträchtlichen Einfallsreichtum vom Gesetzge-
ber und der Staatsverwaltung, da Staaten es vor dem Ersten Weltkrieg 
generell vermieden hatten, in Kriegszeiten förmliche Maßnahmen ge-
gen Bürger feindlicher Länder zu ergreifen, die auf ihrem Territorium 
lebten.21 In seinen Briefen an das britische Innenministerium, das 

	 19	 Bird, Control of Enemy Alien Civilians, S. 322.
	 20	 Phillipson, International Law and the Great War, S. 71; Lobban, »Introduction: The Great 

War and Private Law«; Jones, Multinationals and Global Capitalism, S. 286.
	 21	 Das ursprüngliche Ziel war nicht die Inhaftierung. Anfangs gab das Parlament einer 

Art von Bevölkerungstausch Vorrang. Bird, Control of Enemy Alien Civilians, S. 173. 
Zur geschätzten Zahl ziviler feindlicher Ausländer in Frankreich, Großbritannien, 
Deutschland, den Vereinigten Staaten und Australien siehe Lohr, Nationalizing the 
Russian Empire, S. 178. Allgemeiner zur Genealogie der Kategorie »feindlicher Auslän-
der« siehe Caglioti, »Waging War on Civilians«; Caglioti, »Property Rights in Times 
of War«. Siehe auch Winter, »British National Identity and the First World War«. Das 
französische Parlament verabschiedete am 7. April 1915 ein Gesetz, das zahlreichen 
eingebürgerten Franzosen, die in feindlichen Ländern geboren wurden, die Staats-
bürgerschaft entzog; ausgenommen waren die Einwohner von Elsass-Lothringen, 
die vor dem preußischen Sieg 1871 französische Staatsbürger waren; der Justizmi-
nister konnte nach eigenem Ermessen entscheiden, welche eingebürgerten Franzo-
sen würdig waren, ihre Staatsbürgerschaft zu behalten. Zum Ermessensspielraum 
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für Einwanderung und Einbürgerung zuständig war, argumentierte 
Stoeck, seine Sicherheitsgrubenlampen seien unverzichtbar für die 
Kriegsanstrengungen und die allgemeinen Bergbauinteressen Groß-
britanniens.22 Tatsächlich hatten Beamte Bedenken, Stoeck als feind-
lichen Ausländer einzustufen, da die CEAG der Hauptproduzent von 
Sicherheitsgrubenlampen für Bergwerke im gesamten British Empire 
war und Exklusivverträge mit dem Kriegsministerium hatte, Lampen 
für den Stollen- und Grabenkrieg zu liefern. Beratungen über Stoecks 
Status zeugen vom Maß an Details, das in solche Verwaltungsent-
scheidungen einfloss, und von der Unbestimmtheit der neuen Katego-
rie. Ihn zu einem feindlichen Ausländer zu erklären, war keineswegs 
eine bloße Formalität: Vielmehr befragten Beamte des Innenministe-
riums Beschäftigte in der Fabrik Barnsley, um festzustellen, wie wich-
tig Stoeck für den täglichen Betrieb war.23

Als Stoeck sich mit der Möglichkeit konfrontiert sah, als feind
licher Ausländer interniert zu werden, ließ er sich von der Londoner 
Anwaltskanzlei Cruesemann and Rouse vertreten. Zunächst gelang es 
seinen Anwälten, ihn vor der Internierung zu bewahren, indem sie ar-
gumentierten, Stoeck sei zu wichtig für die englische Bergbauindus-
trie, als dass man ihn einsperren könne.24 Letzten Endes wurde sein 
Einbürgerungsantrag abgelehnt, und annähernd zwei Jahre nach sei-
ner Antragstellung entschied das Innenministerium am 24. Mai 1916, 
Stoeck sei ein feindlicher Ausländer, und teilte dem Polizeipräsiden-
ten in einem Schreiben mit, das er zu internieren sei.25 Cruesemann 
und Rouse ließen ihren Mandanten nicht im Stich, sondern setzten 
sich weiterhin dafür ein, Milde walten zu lassen und ihm die Teil-
nahme an Vorstandssitzungen außerhalb des Internierungslagers im 
Alexandra Palace zu erlauben. Sie vertraten ihn auch vor Gericht, als 
er Berufung gegen die Einstufung als feindlicher Ausländer einlegte. 
Stoeck und andere in einer ähnlichen Lage sahen sich außer mit der 

nationaler Verwaltungen bei der Entscheidung über die Staatsangehörigkeit siehe 
Garner, »Treatment of Enemy Aliens«, S. 27  –  55.

	 22	 Stoeck, M., an Richard Redmayne, August 1914, Aliens Branch, HO 144  /  11489, Natio-
nal Archives, Kew.

	 23	 Rouse, M., an das Prisoner of War Department, 9. August 1916, Aliens Branch, HO 
144  /  11489, National Archives, Kew.

	 24	 Stoeck an Redmayne, August 1914.
	 25	 Rouse an Prisoner of War Department, 9. August 1916


